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Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 

Scharnhorststr. 34-37 

10115 Berlin 

ANPASSUNG DER EU BEI KAPAZITÄTSBERECHNUNG 
GEFÄHRDET SYSTEMSICHERHEIT 

  
Sehr geehrter , 

gegenwärtig überarbeitet die EU-Kommission die Durchführungsverordnung (EU) 
2015/1222 zur „Festlegung einer Leitlinie für die Kapazitätsvergabe und das 
Engpassmanagement“ (CACM), welche die maßgeblichen Regeln zum 
grenzüberschreitenden Stromhandel in Europa festlegt. Hierzu stehen wir bereits im 
regelmäßigen und konstruktiven Austausch mit Ihrem Haus (Referat lllA2). Aufgrund 
der hohen Relevanz des Themas möchten wir Ihnen zugleich persönlich unsere 
erheblichen Bedenken zu den EU-Vorschlägen mitteilen. 

Als deutsche Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) mit Regelzonenverantwortung 
unterstützen wir ausdrücklich das Ziel, den europäischen Strombinnenmarkt zu 
stärken. Gleichzeitig sehen wir jedoch in den vorgeschlagenen Anpassungen der 
EU-Kommission für die Kapazitätsberechnung gravierende Risiken für die 
Systemsicherheit sowie für die effiziente Bewirtschaftung der Übertragungsnetze in 
Deutschland und Europa. Ein weiteres Risiko sehen wir in einem erheblichen 
Anstieg der Engpassmanagementkosten. 
 
RISIKEN FÜR NETZSTABILITÄT UND VERSORGUNGSSICHERHEIT 
Die europäische 70%-Mindestvorgabe für den grenzüberschreitenden Stromhandel 
ist relevant für die Interkonnektivität des europäischen Strombinnenmarkts. Sie wird 
aktuell mit erheblichem Aufwand im Day-Ahead-Handel erfüllt. Die nun von der EU-
Kommission in der neuen Leitlinie vorgesehene Übertragung auf den Intraday-
Handel bis 30 Minuten vor Echtzeit ist unter Wahrung der Systemsicherheit 
nicht umsetzbar. Die Einhaltung dieser Vorgabe würde den Einsatz sogenannter 
virtueller Kapazitäten erfordern (Handelsmöglichkeiten ohne physische 
Absicherung), die nur durch zusätzliche Maßnahmen wie Redispatch oder 
Gegenhandel ermöglicht werden. 
 
Der Großteil des Intraday-Handels findet in der letzten Stunde vor Energielieferung 
statt und erfordert bereits heute kurzfristig Eingriffe, um das Netz nicht zu überlasten. 
Eine Implementierung der 70%-Mindestvorgabe im Intraday-Handel würde zu 
Netzsituationen führen, die nicht mehr beherrschbar wären. Um die 
Systemsicherheit aufrechtzuerhalten, muss der Status Quo beibehalten 
werden. 
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